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Der neue Schweizerische Republikaner.

Samstag, den »9 September i8c>i. Sechstes Quartal. Den 2 Ergänzungstag IX.
»

An die Abonnenten.

Da mit dem Stück 468, das sechste Quartal des

neuen Schw. Nep u blik a ner s zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das siebente Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit 5 Fr. î btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Cattt 0 N al-Or g an i sati 0 N s e Ntwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
zunqen angenommen und der Regierung
eingesandt worden.

(In vollständigem Auszüge.)

XIV.

Canton Bern. ^

(Angenommen in der Cantonstagsatzung zu Bern
am ten August >8ol.)

Ist gedrukt erschienen unter dem Titel: Cantons-
Verfassung für de» Canton Bern, so

wie solche vender Tagsa^zung ange»
nommen worden. 8. S. -6.

Einthcilung. Der Canton ist in 20 Bezirke

eingetheilt: Bern Sangenlyai, Wangen, Büren, Erlach,
Schichten, Burgdorf, Sunuswald, Languau, Stef,
stzdurg, Thurmn, Laupen, Hochstellen, Thun, Mey»

ringe», Untersten, Feurige», Erlenbach, Zweysimen.

Sauen. Die Bezirke stnd in Gemeinden abgetheilt.
Die G c me i nôâ v ersa m m l u » g besteht aus

allen helvetischen Activbürgern die 20 Jahr alt und

wenigstens 2 Jahr in der Gemeinde säßhast stnd, ein

Eigenthum in Hcvctien besitze», ober einen unabhän-
gigc» Beruf aus wen. Sie wählt den Gemeind-
Ha lh der aus ; biS 15 Gliedern besteht, und eben

so viel Beygeordnete hat, durch die er in Rcchnungs-
sache» controllirt wird. Die Mitglieder bleiben ;, die
Beygeordneten 5 Jahre im Amt. Um wählbar zu seyn,

muß man 24 Jahre alt styn, und 2 Fr. Abgabe zahlen.
Der Gemeindrath verwaltet die Sach. und Qrtsvo,
lizey; die Erhebung der allgemeinen, der Cantons - und
Gemeindsabgaben; er erkennt mit Zuziehung der Bey«
geordneten die Gemeindssteuern, welche die örtliche
Polizey erheischt, bestimmt deren Verwendung, und legt
über dieselben den Beygeordneten vorläufig, und nach,
her der gesammten Gemeinde Rechnung ab. Er wählt
mit Zuziehung der Beygeordncten auf jedes roa Aktiv,
kürzer einen Wahlmann zu Ergänzung der Cantons,
Autoritäten.

Der Gemeinbsamman wird von dem Be»

zirksstatthalter aus den Gemeindräthen ernannt; er

führt den Vorsitz im Gcmeinderath, und hat die all-
gemeinen Gesetze und Beschlüsse und die Cantonal-und
Gemeindrathsverordnungcn, so wie auch alle von dem

Bezirksstatchalter ihm zukommende» Austräge, in der

Gemeinde bekannt zn machen und in Vollziehung zu

setzen. — Der Amman» und die Gemeindsrälhe wer»
den für die Verrichtungen der Regierung auS der Can,
tonskasse, und wegen denen der Gemeinde aus der

Gemcindscasse bezahlt.

B ez i r kssta tl h a lt er. Er wird auf den drey-
fachen Vorschlag des Verwaltungsraths aus allen ge-
wesenen und wirklichen Beamten des Bezirks, durch
den Statthalter ernannt; er bleibt? Jahre im Amt
und kann auf die Einladung des Cautonsstatihalter
durch den Verwaltungsrath abgeruffcn werden.

Verwaltungsrath. Er besteht aus 9 Gliedern
und 2 Suppleanten; es dürffen nicht mehr als zwey
Glieder aus einem Bezirk seyn. Sie bleiben Iahe
im Amt. Die Wahl geschieht durch den Ccmlonsrath,
aus Candidaten, deren die Wahlmänner jedes Bezirks
zwey vorschlagen. Der Äerwaltungsrath entscheidet über
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die Gcsttzesvorschläge des Senats. Er schlägt dem Cao-

tonsealh die crfoverüche» Canlonöversrduuugen vor;
er besorgt die Vollziehung derselben/ so wie jene der

allgemeinen Gesetze; er entscheidet über streitige Ad.

mmistralionsfälle, vnler Vorbehalt der Weitersziehung

an den Cantonsrath, wenn der Gegenstand seme Com.

peten; überschreitet. Er ist Verwalter des Cantonal.
Vermögens; er schlägt dem Caulonsrath die Erhe-

bungs -und Vertheilungsart der allgemeinen sowohl als

der besondern Cantonsadgaben vor; er besorgt die Be.

Ziehung derselben, und legt darüber Rechnung ab. Ihm
komt die Wiederbesetzring der lebig gewordenen Pfarr-
und Lehrstellen, die Cantonal sind, aus dem zweysa-

ehe» Vorschlage aller Actlvbürger der Gemeinde zu;
ihm sind die Armen - Polizey- Sanitäis- so wie auch

die Errichtung eines Schulmeisterseminariums, nebst

übrigen Schul - Erzichungö. und Untenichtsansialten,

in so fern sie Cantonal sind, übertragen. Der GeHall

seiner Glieder darf 24°° Fr. nicht übersteigen.

Cant v its ra th. Er besteht aus 2; Gliedern;
aus jedem Bezirk muß nothwendig 1 und können nicht

mehr als 2 Glieder gewählt seyn. Jährlich treten 5

Glieder aus. Die Wahl geschieht durch den Cantons-

Rath aus dem dreyfachen Vorschlag der Bezirkswahl

manner. Der Cantonsrath wählt die Glieder zur Ccn-

traltagsatzung. Er genehmigt oder verwirft die vom

VerwaltungSralh gemachten Vorschläge zu den Canto-

nàdnungen; er cnlscheidet in lezter Instanz über

sireilige Admmistralionssälle. Er beschließt die Canto-

nalabgàn; bewilligt die für Cantonalbedürfnisse nöihi.

gen Summen, und nimt dafür .Rechnungen ab. Er

bestimmt den Loskauf der Zehnden und Bodenzinse. Er
behandelt Klagen oder Vertheidigungen des Cantons,

und ausserordentliche Zusammenbcruffungen der allge-

meinen Tagsatzung. Er bestimmt die Besoldungen der

CantonalbeaMlen, der Pfarrer und Lehrer, die für die

Pfarrer nicht weniger als 1200 Zr., aber auch nicht

höher als 240-, Fr. seyn dürfen. Er trit ordentlicher

Weise jährlich einmal für z Wochen zusammen; kann

aber auf die Einladung des Verwaltungsralhs, und

auf den Antrag seiner permanenten Commißion aus-

serordentlich zusainm nberussen werden. E? erwählt jähr-

lich ans seinem Mittel eine bleibende Commis-
si 0 n von ; Gliedern. Diese nimt alle Vorschläge,

Begehren und Klagen an, über die der Cantonsrath

zv. entscheiden hat. Sie beobachtet den Gang und die

Geschäftsführung des Vcrwalumgsralhcs; sie controllirt

dieselben, und wohnt dessen Versammlungen bey.

Allgemeine Grundsätze. Politische und
bürgerliche Freyheit und Gleichheit, und somit Auf.
Hebung aller ausschließlichen, emzelwn Oels Personen-
und Familien-Vorrechte. — Jeder Beamte, der auf
verfassungsmäßige Weife austrit, ist gleich Wiederwahl-
bar. — Kein liegendes Gut kau» für unvcräusserlich
erklärt, noch mit unablsslichen Beschwerden belegt
werden. — Alle Feuvallasten und Kleinzehnden sollen
ferner uncntgeldlich abgethan und getilgt bleiben. —
Die großen Zehnden und Bodenzinse bleiben loskäuflich
erklärt. — Die ersten Kantonsbehörden sollen die Art
und Weife der LoSkaufung, als auch die Enlfchäbmsse
der Pachcuiaren und Stiftungen, die nicht National,
oder Kanionalvermögen sind- mit möglichster Beför.
denmg festsetzen und bestimmen; die von daher übrig,
bleibende Summe soll nach Vorschrift des Cntral»
Verfassungsentwurfs verwendet werden. —> Weder
Väter noch Söhne, Bruder und Schwäger, können
zugleich Mitglieder der nämlichen Stelle seyn.

Eid der B eam teten. W ä h l b n rk e i t s-
bedinge. Um z» öffentlichen Stellen wählbar zu
seyn, muß mag helvetischer Bu ger seyn, ein E'gm-
thum in Helvelien besitzen, oder eine» unabhängigen
Beruf haben, eine jährliche Abgabe zahlen, die für
Bezirksstellen ; Fr. für Kantonalstellei, 6 Fr., und
für Nalionalstellen >8 Fr. betragen soll.

Gesetzgebender Rath/ 24. August.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung des Berichts der Petftioncncommißisn über

nachfolgende Gegenstände:

2. Eine Zuschrift des Regierungssiatlhalter von Bek.

lenz, in welcher die Vorstellungen und Verwahrung
der Disteiktsdeputirten von Moefa bey der Cantonstag-
satzung von Tcßin gegen die Trennung dieses Distrikts
vom Canton Tcßin und Vereinigung mit Bündlcn auch
bey dem gcfctzg. Raih empfohlen worden, wird einst»

weilen als keiner Weilern Verfügung bedürftig ins Ar-
chiv gelegt.

;. Die Zuschrift der Verwaltunqskammer des Fant.
Fryburg, wegen des streitigen Bezugs der Zchnde».
des Snsts und des Bauamls von Bern hinter Murten
wird an die Finanzcommißion gewiesen.

4- Die Pächicr des Rcdhofs Obnhwiesen C Zürich'
beschweren sich über die Vcrw. Kammer von Schafhau»
sen und den Vollz, Rath, welche ihnen für mehrere-
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